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Bern. V e r w a n d t e n b e i t r ä g e im Armenwesen. Das bernische
Armengesetz vom 28. November 1897 hat unter den Hilfsmitteln zur Bestreitung
der Kosten der Armenpflege der dauernd Unterstützten in den Artikeln 14—18
in erster Linie die Beiträge von Familienangehörigen namhaft gemacht. Man
spricht gewöhnlich kurzerhand von „Verwandtenbeiträgen". Bei der Beratung
des Gesetzes im November 1896 wurde über die grundsätzliche Frage kein Wort
verloren. Man war allgemein einverstanden, daß die Blutsverwandten etwas
beitragen sollten; dagegen wurde gegenüber dein frühern Gesetz der
beitragspflichtige Kreis etwas erweitert. Vorher war nur die auf- und absteigende Linie,
Eltern und Kinder, Großeltern und Großkinder, als beitragspflichtig erklärt.
Nun wurde den Geschwistern die nämliche Pflicht auserlegt, aus der Erwägung
heraus, daß auch Geschwister im Notfall für einander einstehen sollen. Seither
hat sich die Bestimmung eingelebt.

Immerhin kann es gelegentlich Fragen geben, die zu verwaltungsrechtlichen
Entscheiden führen. Innert kurzer Zeit hat der Regierungsrat zweimal
Entscheidungen in der Frage treffen müssen:

I. „Wenn die Armenbehörde eine Person als unterstützungsbedürftig
erachtet und ihr tatsächlich Unterstützungen gewährt, so ist damit die sachliche
Voraussetzung zur Einforderung von Verwandtenbeiträgen erfüllt." (18. November
1927.)

Den Motiven entnehmen wir, daß die Frage, ob Unterstützungsbedürftigkeit
vorliegt oder nicht, durch die Pflichtige Armenbehörde zu prüfen und zu
entscheiden ist. Ergeben ihre Feststellungen, daß unterstützt werden muß und richtet
sie tatsächlich auch Unterstützungen aus, so ist damit auch die Beitragspflicht der
Verwandten gemäß Art. 328 und 329 des Zivilgesetzbuches gegeben. Müssen
minderjährige Familienangehörige unterstützt werden, so gilt das Familienoberhaupt

als unterstützt. Im Verhältnis zwischen Geschwistern gilt als Voraussetzung,

daß sich diese in günstigen Verhältnissen befinden müssen, andernfalls sie

nicht zu Beiträgen verpflichtet werden können. Nach bisheriger Praxis können
günstige Verhältnisse dann angenommen werden, wenn der Pflichtige den ihm
zugemuteten Beitrag leisten kann, ohne sich spürbar in seiner Lebenshaltung über
Gebühr einschränken zu müssen. Das Vorhandensein von Vermögen ist nicht
Voraussetzung.

II. „1. Der Einwand, daß der zu unterstützenden Person eine Forderung
gegenüber Dritten zustehe, hindert die Auferlegung eines Verwandtenbeitrages
nicht, sofern die Forderung bestritten ist und eine Unterstützung tatsächlich
ausgerichtet werden mutzte.

2. Im Verhältnis zwischen Vater und Sohn kann auch dann ein
Verwandtenbeitrag auserlegt werden, wenn der Pflichtige dadurch gezwungen ist,
seine Lebenshaltung in erträglichem Maße einzuschränken." (19. Mai 1927.)

Der Rekurrent machte geltend, daß die Unterstützungsbedürftigkeit des Vaters
solange im Zweifel liegt, als die Rechtsbeständigkeit der Forderung des Vaters
an seinen Sohn nicht abgeklärt sei. Der Administrativrichter könne aber die Frage
der Unterstlltzungsbedürftigkeit nicht entscheiden, solange über die Forderung des

Vaters nicht geurteilt oder sonstwie Klarheit geschaffen worden sei. Nach der
Auffassung des Regierungsrates kann dieser Einwand nicht gehört werden. Bis die

erwähnte Beurteilung und das Inkasso der strittigen Forderung erfolgt ist, muß
der Vater unterstützt werden, weil er sich solange tatsächlich in einer Notlage
befindet. Es muß im Verfahren betreffend Festsetzung der Beitragspflicht auf
die tatsächlichen Verhältnisse abgestellt werden, wie sie im Zeitpunkt der Fest-
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setzung vorliegen. Dafür besteht aber die Möglichkeit einer Neufestsetzung oder
Liberierung bei wesentlich veränderten Verhältnissen.

Aus den Akten des Rekurrenten (Sohnes) ergibt sich, daß seine Verhältnisse
geordnete sind. Im Verhältnis zwischen Vater und Sohn kann auch dann ein
angemessener Beitrag auferlegt werden, wenn der Pflichtige dadurch gezwungen
ist, seine Lebenshaltung in erträglichem Maße einzuschränken. Laut Bericht der
städtischen Polizeidirektion kann dem Sohn ein monatlicher Beitrag von Fr. 14.—
zugemutet werden. (Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht 1927, Heft 12.)

Lroupemeut romcmct ct'dssistcmcc. ..Lbti'iucupllcgor" a racoutc ebagus anncc
les impressions de Nonsisur I'luspecteur euutonal Loertscber, aux conferences
cles délégués îles cantons romauds soit à Lausanne, soit à 8ion. Nonsisur Loert-
scbsr en a parle «bague lois avec une bienveillance gui a loucbs ses lecteurs
<le langue tranyaise, et pour laguslle se suis beureux (le le remercier, en leur
nom, cbaleureuseinent.

Lette aunes, c'est à Lribourg en llecbtlancl gue se reuniront les représentants
cle nos groupes romands d'assistance e «le prévoyance sociale, taisant suite ainsi
à l'aimable invitation cle monsieur Léon Lenuucl lors «le l'asssmblês «le 8ion.

La «late tixês est le samedi 19 mai à 19 beures «lu matin, la seance «levant
avoir lieu «lans la salle «lu Lrancl Lonseil, ou, si celle-ci est occupée, «lans la
la salle cle Loncert «le la Lrenette. cV l'ordre «lu four ligure, à tout seigneur
tout donneur, uns conférence cle Monsieur 8avozg conseiller d'Ltat et président
du Lonseil des Ltats, sur /a nouvc/te loi /ribourpeoise ct'A^sistunce et cle bien-
/aisance/ puis une communication de madame Dr. Olivier de Lausanne sur le

pro/et «te toi /ecterate contre to tuberculose. madame Olivier introduira égaie-
ment le débat sur la guestion d'une revision de la Lonvention intercantonale
des Ligues antituberculeuses.

Lomme on le voit, on peut attendre une sournee intéressante, couronnée par
le dîner gue le Lonseil d'Ltat de Lribourg olî're gracieusement aux participants
et par des excursions à lZeilecbasse, colonie pênitenciaire, et à 8ugie?, colonie de

travail. Dour ceux gui resteront à Lribourg, le climancbe, on prêvoit d'autres
visites, à l'lnstitut des jeunes aveugles et à celui des sourcls-muet.s. merci d'avance
à nos amis kribourgsois pour leur excellent travail assurant le plein succès de
la journée du 19 mai. /. L

Literatur.
Mitteilungen des kantonalen statistischen Bureaus. Jahrgang 1927. — Lieferung II.

Inhalt: I. Die Erwerbstätigkeit in Handwerk und Industrie im
Kanton Bern (nach den Ergebnissen der eidgenössischen Berufs- und
Fabrikstatistik), II. Betreibung?- und Konkurs statt st ik im Kanton Bern.
Bern, Vuchdruckerei Zimmermann Cie., 1927. Kommissionsverlag von A. Francke
A.-G. in Bern. 191 Seiten.

Lieferung III. Inhalt: Die Krankenversicherung im Kanton Bern,
im Auftrag der Direktion des Innern des Kantons Bern bearbeitet, von Dr. jur.
Hans Hiinerwadel, Fürsprech, Abteilungssekretär im Bundesamt für Sozialversicherung.

Bern, Buchdruckerei K. I. Wyß Erben. 1927. Kommissionsverlag von
A. Francke A.-G. in Bern. 119 Seiten.

Buchdruckerei Effingerhof in Brugg. A.-G.


	Mitteilungen

